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ErstesKapitel
Ziele Grundsatze, Aufgaben

§1
Stellung des Offentlichen Gesundheitsdienstes
im Gesundheitswesen
Der Offentliche Gesundheitsdienst nimmt eigen-
sténdige Aufgaben im arbeitsteiligen Gesundheits-
wesen wahr.

§2
Aufgaben des Offentlichen Gesundheitsdienstes
(1) Der offentliche Gesundheitsdienst unterstiitzt
im Rahmen seiner Zustandigkeit nach Mal3gabe
dieses Gesetzes eine bedarfsgerechte, wirtschaftli-
che, in der Wirksamkeit und Qualitdt dem alge-
mein anerkannten Stand der gesundheitswissen-
schaftlichen und medizinischen Erkenntnisse ent-
sprechende Versorgung der Bevdlkerung. Zustén-
digkeiten anderer gesetzlich verpflichteter Hand-
lungstrager im Gesundheitswesen bleiben unbe-
rahrt.
(2) Aufgaben des Offentlichen Gesundheitsdiens-
tessind hierbel insbesondere
1. die Beobachtung, Erfassung und Bewertung der
gesundheitlichen Verhdtnisse und der gesundheit-
lichen Versorgung der Bevolkerung einschliefdlich
der Auswirkungen von Umwelteinflissen auf die
Gesundheit,
2. der Schutz und die Forderung der Gesundheit
der Bevilkerung, die Mitwirkung bel der Verhi-
tung und Bekdmpfung von Krankheiten und die
Hinwirkung auf ihre angemessene gesundheitliche
Versorgung; dies gilt insbhesondere fur sozia
schwache und besonders schutzbedirftige Perso-
nen,
3. die Uberwachung der Einhaltung der Anforde-
rungen der Hygiene,
4. die Uberwachung des Verkehrs mit Arzneimit-
teln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Be-
taubungsmitteln und Gefahrstoffen und die Aufkl&
rung der Bevolkerung Uber Nutzen und Risiken des
Arzneimittelkonsums,
5. die Aufkléarung der Bevolkerung und Beratung
der Behorden in Fragen der Gesundheit und die
Stellungnahmen zu Mal3nahmen und Planungen
anderer Verwaltungen hinsichtlich moglicher
Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevolke-
rung,
6. die Aufsicht Uber Berufe und Einrichtungen des
Gesundheitswesens, soweit keine andere Zustan-
digkeit gegeben ist.
(3) Aufgaben des Offentlichen Gesundheitsdiens-

tes nach anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen
werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes erflllt.

(4) Neue Formen der Aufgabenwahrnehmung so-
wie neue Organisationsformen konnen in Modellen
erprobt werden.

Dabei sollen auch die Fragen einer verstérkten Be-
teiligung der Offentlichkeit und der Interessenver-
tretungen von Patientinnen und Patienten sowie
einer besseren Erreichbarkeit insbesondere nicht-
deutscher Bevolkerungsgruppen einbezogen wer-
den.

§3
Zusammenar beit und K oordination

Der Offentliche Gesundheitsdienst arbeitet mit den
anderen an der gesundheitlichen Versorgung Betei-
ligten, insbesondere mit den Tragern medizinisch-
sozidler Einrichtungen, den Kostentrdgern, den
Selbsthilfegruppen sowie den Einrichtungen der
Gesund heitsvorsorge und des Patientenschutzes
zusammen. Er wirkt auf eine bedarfsgerechte ge-
genseitige Information und Koordination ihrer ge-
sundheitlichen Mal3nahmen und Leistungen hin. Er
regt Mal3nahmen der vorrangig zur Leistung Ver-
pflichteten an.

§4
Allgemeine Grundsatze der Leistungserbrin-

gung
(1) Soweit und solange die medizinisch-soziale
Versorgung erforderlich, jedoch nicht oder nicht
rechtzeitig gewdhrleistet ist, kann sie die untere
Gesundheitsbehtrde im Benehmen mit primér zu-
sténdigen Handlungstragern im Rahmen eigener
Dienste und Einrichtungen erbringen. Dies gilt
insbesondere, wenn Personen wegen ihres korperli-
chen, geistigen oder seelischen Zustandes oder
aufgrund sozialer Umsténde besonderer gesund-
heitlicher Firsorge bedirfen und diesem Bedarf
nicht im Rahmen der Ublichen Einrichtungen der
gesundheitlichen Versorgung entsprochen wird.
(2) Werden Leistungen nach Absatz 1 erbracht,
betreibt die untere Gesundheitsbehdrde, auch im
Rahmen vertraglicher Vereinbarungen, die Erstat-
tung der Kosten. Die oberste Gesundheitsbehdrde
ist verpflichtet, die untere Gesundheitsbehdrde
dabel im Rahmen ihrer Méglichkeiten zu unterstiit-
zen.
(3) Absdtze 1 und 2 gelten insbesondere in den
Féllen der 88 10, 11, 8 12 Abs. 2, 88 13,14 sowie
15 Abs. 1.



§5
Behorden und Einrichtungen des Offentlichen
Gesundheitsdienstes
(1) Trager des Offentlichen Gesundheitsdienstes
sind die Kreise, die kreisfreien Stadteund das Land.
(2) Behorden und Einrichtungen des Offentlichen
Gesundheitsdienstes sind
1. die Kreise und kreisfreien Stadte als untere
Gesundheitsbehdrden
2. die Bezirksregierungen as mittlere Landesge-
sundheitsbehorden
3. das fur das Gesundheitswesen zustdndige Mi-
nisterium al's oberste Gesundheitsbehérde
4. das Landesingtitut fir den Offentlichen Ge-
sundheitsdienst.
(3) Die kommunalen Trager des dffentlichen Ge-
sundheitsdienstes kdnnen die Durchfiihrung ihnen
obliegender Aufgaben einem anderen kommunalen
Trager Ubertragen oder gemeinschaftlich wahrneh-
men. Sie kénnen auch Dritte mit der Wahrnehmung
einer Aufgabe beauftragen. lhre Verantwortung
bleibt dadurch unberthrt.

§6
Aufgaben der unteren Gesundheitsbehdrde

(1) Aufgaben der unteren Gesundheitsbehtrde sind
1. die Mitwirkung an der Gesundheitsférderung,

der Prévention und dem Gesundheitsschutz,
2. die Mitwirkung an der Gesundheitshilfe,
3. dieDienste der Qualitatssicherung,
4. die Ausstellung amtsarztlicher Zeugnisse und

Gutachtertétigkeit,
5. die Gesundheitsberichterstattung,
6. die ortsnahe Koordinierung der gesundheitli-

chen Versorgung.
Ist in Gesetzen und Rechtsverordnungen die Zu-
standigkeit der Amtsérztin oder des Amtsarztes
begriindet oder sind amtliche Zeugnisse, Beschei-
nigungen und Gutachten vorgeschrieben, so ist die
untere Gesundheitsbehtrde zusténdig.
(2) Die untere Gesundheitsbehdrde fihrt die in 88
9, 17,8 18 Abs. 2, 820 Abs. 1 aufgefihrten Aufga
ben als Pflichtaufgaben zur Erfillung nach Wei-
sung durch. Die Aufsichtsbehtdrden kdnnen Wei-
sungen erteilen, um die gesetzméaliige Ausfuhrung
dieser Aufgaben zu sichern. Zur zweckméafdigen
Aufgabenerfillung kénnen sie algemeine Weisun-
gen erteilen, um die gleichmaidige Erfillung der
Aufgaben zu sichern. Aufsichtsbehdrden sind die
Bezirksregierungen und oberste Aufsichtsbehdrde
das fir das Gesundheitswesen zustéandige Ministe-
rium.

(3) Im Interesse der Erreichbarkeit und der Vernet-
zung von Gesundheitsvorsorge, medizinischer Be-
handlung, Beratung, Betreuung und Nachsorge ist
auf eine enge raumliche und funktionale Abstim-
mung gesundheitlicher Leistungen und Einrichtun-
gen hinzuwirken.

Zweites Kapitel
Aufgaben der unteren Gesundheitsbehdrde im
einzelnen

Erster Abschnitt:
Gesundheitsférderung,
heitsschutz

Pravention, Gesund-

§7

Grundsatz
(1) Die untere Gesundheitsbehtrde wirkt an der
Gestaltung gesundheitsforderlicher Umwelt-, Ar-
beits- und Lebensverhaltnisse und an der Forderung
gesundheitsdienlicher Lebensweisen durch Ge-
sundheitsaufkléarung und Gesundheitsbildung, an
der Verhitung von Gesundheitsgefahren und
Krankheiten und an einer moglichst frihzeitigen
Erkennung von Gesundheitsschaden mit.
(2) Die untere Gesundheitsbehdrde hat unter Be-
achtung der Vielfalt der Methoden und Tréger auf
der Grundlage der Gesundheitsberichte nach § 21
vorrangig die Planung und Umsetzung von Ge-
sundheitsforderung und Prévention zu koordinieren
und gegebenenfalls auf zusétzliche Aktivitdten der
in der Gesundheitsférderung und Préavention tétigen
Institutionen, Organisationen und Gruppen hinzu-
wirken.
(3) Die untere Gesundheitsbehtrde soll die Arbeit
der im Gesundheitsbereich tétigen, in ihrer Zielset-
zung und Aufgabendurchfiihrung freien Selbsthil-
fegruppen férdern und mit ihren Vereinigungen und
Zusammenschliissen zusammenarbeiten. Sie kann
unter Berticksichtigung des Angebotes freier Tréger
Kontakt- und Informationsstellen fir Selbsthilfe-
gruppen einrichten.
(4) Die untere Gesundheitsbehtrde arbeitet im
Rahmen ihrer Zustandigkeiten fir Gesundheitsfor-
derung, Pravention und Gesundheitsschutz mit den
anderen zusténdigen Behorden, insbesondere mit
denen fr Arbeits- und Umweltschutz, zusammen.

88
Mitwirkung an Planungen
Die vom Kreis oder von der kreisfreien Stadt abzu



gebenden Stellungnahmen zu Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren werden unter Beteiligung der
unteren Gesundheitsbehdrde erstellt, wenn gesund-
heitliche Belange der Bevdlkerung bertihrt werden,
um Feststellungen zur gesundheitlichen Vertrég-
lichkeit des Vorhabens zu treffen.

§9

Gesundheitsschutz, Verhitung und Bekampfung

Ubertragbarer Krankheiten, Impfungen
(1) Die untere Gesundheitsbehérde tragt zur Ver-
hitung und Bekdmpfung Ubertragbarer Krankheiten
bei. Insbesondere durch Aufklarung und Beratung
sowie durch die Aufdeckung von Infektionsketten
mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf
hin, dal? die Verbreitung Ubertragbarer Krankheiten
verhindert wird.
(2) Die untere Gesundheitsbehdrde wirkt auf die
Sicherstellung des notwendigen Impfangebotes und
einer ausreichenden Impfberatung hin. Sie kann
beides auch selbst durchfuhren. Sie beobachtet,
dokumentiert und bewertet den Durchimpfungsgrad
der Bevolkerung.
(3) Soweit die oberste Gesundheitsbehtrde den
unteren  Gesundheitsbehdrden ein  kostenloses
Impfangebot vorschreibt, hat sie die Kosten zu
erstatten.

8§10

Umweltmedizin

Die untere Gesundheitsbehorde fordert den Schutz
der Bevolkerung vor gesundheitsge fahrdenden und
gesundheitsschadigenden Einfliissen aus der Um-
welt. Sie klart insbesondere die Bevolkerung hier-
Uber und Uber sonstige umweltmedizinische Fragen
auf. Sie bewertet die Auswirkungen von Umwelt-
einflissen auf die Bevolkerung unter gesundheitli-
chen Gesichtspunkten und regt Malinahmen zur
Abwehr von gesundheitlichen Schéden oder Lang-
zeitwirkungen an.

§11
Schwanger en- und M ltter beratung
Die untere Gesundheitsbehdrde wirkt auf ein aus-
reichendes Angebot an Schwangeren- und M tter-
beratung hin. Fir Personen in sozialen und gesund-
heitlichen Problemlagen, insbesondere fur digeni-
gen, die aufsuchende Hilfe benétigen, hélt die unte-
re Gesund heitsbehtrde einen Beratungsdienst vor.

§12
Kinder- und Jugendgesundheit
(1) Die untere Gesundheitsbehdrde hat die Aufga-

be, Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefah-
ren zu schiitzen und ihre Gesundheit zu fordern. Sie
arbeitet hierzu mit anderen Behdrden, Trégern,
Einrichtungen und Personen, die Verantwortung fir
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen tra-
gen, zusammen.

(2) Die untere Gesundheitsbehtrde nimmt fur Ge-
meinschaftseinrichtungen, insbesondere in Ta
geseinrichtungen fir Kinder und Schulen, be-
triecbsmedizinische Aufgaben wahr. Sie berét die
Tréger der Gemeinschaftseinrichtung, die Sorgebe-
rechtigten, Erzieher und Lehrer in Fragen der Ge-
sundheitsforderung und des Gesundheitsschut-
zes.Sie fuhrt die schulischen Eingangsuntersuchun-
gen und, soweit erforderlich, weitere Regeluntersu-
chungen durch und kann Gesundheitsférderungs-
programme anbieten.

(3) Zur Fruherkennung von Krankheiten, Behinde-
rungen, Entwicklungs- und Verhaltensstérungen
kann die untere Grundheitsbehtrde zur Ergénzung
von Vorsorgeangeboten arztliche Untersuchungen
durchftihren. Soweit dies erforderlich ist, soll sie
auch Impfungen durchfiihren. Wird im Rahmen
dieser Untersuchungen die Gefdhrdung oder St6-
rung der korperlichen, seelischen oder geistigen
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen festge-
stellt, vermittelt die untere Gesundheitsbehorde in
Zusammenarbeit mit den fur Jugendhilfe und Sozi-
ahilfe zustdndigen Stellen die notwendigen Be-
handlungs- und Betreuungsangebote.

8§13
Kinder- und Jugendzahngesundheit

() Im Rahmen eines Kinder- und Jugendzahnge-
sundheitsdienstes berét die untere Gesundheits-
behtrde Kinder, Jugendliche und ihre Sorgebe-
rechtigten, Erzieher und Lehrer in Fragen der
Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kie-
ferbereiches. Die untere Gesundheitsbehdrde
fohrt, soweit erforderlich, dazu regelméfdig
zahnérztliche Untersuchungen durch, um
Krankheiten und Fehlentwicklungen zu verhi-
ten und zu mildern.

(2) Mainahmen der Gruppenprophylaxe, insbe-
sondere der  Erndhrungsberatung, Zahn-
schmelzhdrtung und Mundhygiene, kdnnen
durch Malinahmen der Individual prophylaxe
vor alem bel Klein- und Schulkindern sowie
behinderten Kindern erganzt werden, soweit sie
sonst nicht gewahrleistet sind.



Zweiter Abschnitt
Gesundheitshilfe

8§14
Grundsatz

Die untere Gesundheitsbehtrde beréd und unter-
stutzt Personen, die wegen ihres kérperlichen, geis-
tigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozi-
aer Umsténde besonderer gesundheitlicher Fiirsor-
ge bedirfen (Gesundheitshilfe). Diese Gesund-
heitshilfe ist darauf gerichtet, gesundheitliche Be-
eintréchtigungen und Schéaden zu vermeiden, zu
Uberwinden, zu bessern und zu lindern sowie Ver-
schlimmerungen zu verhiten. Sie soll die betroffe-
nen Personen beféhigen, entsprechend ihren Még-
lichkeiten mdglichst selbstandig in der Gesellschaft
zu leben. Bei Bedarf ist auch aufsuchende Beratung
und Hilfe zu leisten.

§15
Besonder e Ber atungsangebote

(1) Die untere Gesundheitsbehdrde wirkt bei be-
sonders haufigen und schwerwiegenden Krankhei-
ten und bei Behinderungen auf ein Beratungsange-
bot fur die Betroffenen und deren Angehorige hin.
(2) Die untere Gesundheitsbehtrde wirkt mit an
der AIDS-Aufklarung der Bevdlkerung, insbeson-
dere geféhrdeter Bevdlkerungsgruppen, und an der
Beratung infizierter und erkrankter Personen sowie
deren Angehdrigen. Ratsuchenden werden anony-
me HIV Untersuchungen angeboten.

§16
Behinderte, psychisch Kranke, Abhangigkeits-
kranke
(1) Die untere Gesundheitsbehtrde berét Korper-
und Sinnesbehinderte, geistig und seelisch Behin-
derte, psychisch Kranke, Abhéangigkeitskranke und
ihre Angehdrigen.
(2) Die untere Gesundheitsbehdrde hélt fur die
Hilfen an geistig und seelisch Behinder ten, psy-
chisch Kranken, Abhangigkeitskranken und ihren
Angehdrigen einen Sozial psychiatrischen Dienst
Vor.
(3) Fur den Anwendungsbereich des Gesetzes Uber
Hilfen und Schutzmal3nahmen bei psychischen
Krankheiten (PsychKG) in der jeweils geltenden
Fassung geht das PsychK G diesem Gesetz vor.

Dritter Abschnitt
Dienste der Qualitatssicherung

§17

Hygieneliberwachung
(1) Die untere Gesundheitsbehdrde Uberwacht die
Einhaltung der Hygienevorschriften, insbesondere
bei
1. Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser und
Brauchwasser,
2. Anlagen zur Entsorgung von Abwasser und
Abféllen,
3. Krankenhadusern, Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen nach § 107 SGB V sowie Ein-
richtungen des Kur- und Baderwesens,
4. Einrichtungen des Rettungsdienstes sowie der
Notfallrettung und des Krankentransports, von
Unternehmen des Blutspendedienstes, des Zivil-
und Katastrophenschutzes,
5. ambulanten Pflege- und Behandlungseinrich-
tungen,
6. Schulen und Schulheimen,
7. Kinder- und Jugendeinrichtungen, insbesondere
Tageseinrichtungen fur Kinder, Spielpléatzen, Ju-
gendfreizeit- und Bildungsstétten, Dauer- und
Sonderheimen, Kinder- und Jugenderholungsein-
richtungen,
8. Pflegeheimen, Einrichtungen fir ate Men-
schen,
9. Tageseinrichtungen, Heimen oder gleichartigen
Einrichtungen fir Behinderte,
10. Sport- und Freizeitanlagen, Campingplétzen,
Schwimm- und Badeanstalten, Badegewéssern,
11. Gemeinschaftsunterkiinften,
12. Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalten,
13. Héfen, Flughéfen und Bahnhofen,
14. Einrichtungen des Leichen- und Bestattungs-
wesens.
(2) Einrichtungen nach Absatz 1 miissen regel méa-
Big und wenn Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dai3
die Anforderungen der Hygiene nicht eingehalten
werden, Uberpruft werden.
(3) Wer eine Einrichtung nach Absatz 1 betreiben
will, muf3 die Aufnahme und die Schlieffung des
Betriebes der unteren Gesundheitsbehtrde anzei-
gen, in deren Bezirk sich die Einrichtung befindet.

§18
Erfassung und Uberwachung der Berufe des
Gesundheitswesens
(1) Wer einen Beruf des Gesundheitswesens selb-
sténdig ausliben mochte oder Angehdrige der Beru-
fe des Gesundheitswesens beschaftigen will, hat die
Aufnahme und die Beendigung dieser Tatigkeit der
unteren Gesundheitsbehtrde anzuzeigen, in deren



Bezirk die Tétigkeit ausgelibt wird.

(2) Die untere Gesundheitsbehtrde hat die Berech-
tigung zur Austibung eines Berufes des Gesund-
heitswesens und zur Fihrung von Berufsbezeich-
nungen zu Uberwachen, soweit nicht andere Stellen
zusténdig sind.

8§19
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutach-
ten
Die unteren Gesundheitsbehtrden stellen amtliche
Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstatten
Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landes-
rechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Die Arz-
tinnen und Arzte der unteren Gesundheitsbehtrde
sind Gerichtsérzte im Sinne des 8§ 87 Absatz 2 der
Strafprozef3ordnung fir den Bezirk des Gesund-
heitsamtes.

8§20

Arzneimitteliberwachung und Sozialpharmazie
(1) Der Arzneimittelverkehr auf Ortlicher Ebene
wird von der unteren Gesundheitsbehdrde (Amtsa-
potheker) Gberwacht.
(2) Die untere Gesundheitsbehdrde (Amtsapothe-
ker) soll mit Unterstiitzung des Landesinstituts fur
den Offentlichen Gesundheitsdienst anhand der ihr
zur Verflgung stehenden Daten den Arzneimittel-
konsum der Bevoélkerung beobachten, dokumentie-
ren, analysieren und bewerten. Sie kann dazu Erhe-
bungen durchfihren. Auf dieser Grundlage soll sie
die Bevdlkerung Uber einen verantwortlichen Arz-
neimittelkonsum aufklaren, informieren und bera-
ten sowie an der Bekédmpfung des Drogen- und
Arzneimittel mif3brauchs mitwirken.

Vierter Abschnitt
Kommunale Gesundheitsberichter stattung

8§21
Kommunaler Gesundheitsbericht
Die untere Gesundheitsbehdrde erstellt zur Erful-
lung ihrer Aufgaben nach 8 6 regelméaldig Gesund-
heitsberichte auf der Grundlage eigener und der in
der Gesundheitskonferenz beratenen Erkenntnisse
und macht sie der Offentlichkeit zuganglich.

Funfter Abschnitt
Leitung und Organisation

8§22

Fachkr &fte und medizinische L eitung
(1) Die untere Gesundheitsbehérde ist zur Durch-
fuhrung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten
Fachkréften, insbesondere mit Fachérztinnen und
Facharzten fir das Offentliche Gesundheitswesen
und anderen Fachérztinnen und Fachérzten sowie
Apothekerinnen und Apothekern und Angehdrigen
sonstiger im Gesundheitswesen tdtiger Berufe zu
besetzen, die die erforderlichen Kenntnisse des
offentlichen Gesundheitsrechts und des Gesund-
heitswesens haben und entsprechend fortgebildet
werden.
(2) Die Leitung der medizinischen Dienste der
unteren Gesundheitsbehtrde obliegt einer Arztin
oder einem Arzt nach Absatz 1.
(3 Amtsarzt und Amtsérztin im Sinne sonstiger
bundes- und landesrechtlicher Regelungen sind
Arztinnen und Arzte nach Absatz 1.

8§23
Koordination
Die Koordination insbesondere der
0 kommunalen Gesundheitsberichterstattung,
- Gesundheitsforderung,
- Umweltmedizin,
- psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung,
- medizinisch-sozidlen Versorgung dlterer Men-
schen,
- AIDS-Aufklérung, -Beratung und -V ersorgung,
ist al's eigensténdige Aufgabe wahrzunehmen. Hier-
zu gehort auch die Geschéftsfiihrung der Gesund-
heitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen.

§24
Kommunale Gesundheitskonferenz

(1) Der Rat oder der Kreistag beruft die Kommu-
nale Gesundheitskonferenz von Vertretern und
Vertreterinnen der an der Gesundheitsforderung
und Gesundheitsversorgung der Bevolkerung Be-
teiligten, der Selbsthilfegruppen und der Einrich-
tungen fur Gesundheitsvorsorge und Patienten-
schutz ein. Mitglieder des fur Gesundheit zustandi-
gen Ausschusses des Rates oder des Kreistages
gehtdren der Kommunalen Gesundheitskonferenz
an.

(2) Die Kommunale Gesundheitskonferenz berét
gemeinsam interessierende Fragen der gesundheit-
lichen Versorgung auf ortlicher Ebene mit dem Ziel
der Koordinierung und gibt bei Bedarf Empfehlun-
gen. Die Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflich-
tung der Beteiligten.

(3) Die Kommunale Gesundheitskonferenz wirkt



an der Gesundheitsberichterstattung mit. Der Ge-
sundheitsbericht wird mit den Empfehlungen und
Stellungnahmen der Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz dem Rat oder dem Kreistag zugel eitet.

Drittes Kapitel

L andesgesundheitsberichter stattung, Landesge-
sundheitskonferenz, Landesinstitut fur den Of-
fentlichen Gesundheitsdienst

§25

L andesgesundheitsberichter stattung

(1) Das fur das Gesundheitswesen zustandige Mi-
nisterium legt regelméflig Gesundheitsberichte as
Grundlage gesundheitspolitischer Planungen vor
(Landesgesundheitsberichterstattung).

(2) Die Landesgesundheitsberichte werden dem
Landtag zugeleitet.

§26

L andesgesundheitskonferenz
(1) Das fur das Gesundheitswesen zustéandige Mi-
nisterium beruft die Landesgesund heitskonferenz
ein. Dieser gehtren insbesondere Vertreterinnen
und Vertreter der Soziaversicherungstrager, der
verfalten Arzte- und Zahnérzteschaft, der Apothe-
ker, der Krankenhausgesellschaft, der freien Wohl-
fahrtsverbande, der Landschaftsverbéande, der ge-
sundheitlichen Selbsthilfe und der Einrichtungen
for Gesundheitsvorsorge und Patientenschutz, der
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande und der
kommunalen Spitzenverbande des Landes an.
(2) Die Landesgesundheitskonferenz berét gesund-
heitspolitische Fragen von grundsétzlicher Bedeu-
tung mit dem Ziel der Koordinierung und gibt bei
Bedarf Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt unter
Selbstverpflichtung der Beteiligten.
(3) Die Sitzungen der Landesgesundheitskonferenz
finden mindestens einmal jéhrlich statt. Das fir das
Gesundheitswesen zustdndige Ministerium fihrt
den Vorsitz.
(4) Die Landesgesundheitskonferenz kann Arbeits-
gruppen bilden.

8§27
L andesinstitut fur den Offentlichen Gesund-
heitsdienst
(1)Das Landesinstitut fir den Offentlichen Gesund-
heitdienst des Landes Nordrhein -Westfalen ist eine
Einrichtung im Geschéftsbereich des fur das Ge-
sundheitswesen zustandigen Ministeriums. Es hat
die Aufgabe, als fachliche Leitstelle fir den Of-

fentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere auf den

Gebieten der Epidemiologie und Gesundheitsbe-

richterstattung, der européischen und internationa

len Gesundheitspolitik, der Gesundheitsforderung,
der Umweltmedizin, der Bekéampfung tbertragbarer

Krankheiten, der Hygiene und der Arzneimittelsi-

cherheit, die Landesregierung und die Gesundheits-

amter zu beraten und zu unterstiitzen.

(2) Im Rahmen dieser Aufgaben obliegen dem

Landesinstitut

- die Sammlung und Auswertung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen,

- die Entwicklung fachlicher Konzepte und Strate-
gien,

-die Durchfihrung von fachbezogenen Untersu-
chungen und Forschungsprojekten sowie die
Auswertung von Untersuchungs- und For-
schungsprogrammen,

- die Entwicklung von Methoden und Verfahren der
Qualitatssicherung und -kontrolle fiir den Of-
fentlichen Gesundheitsdienst,

- die Qualifizierung im Offentlichen Gesundheits-
dienst, soweit daflr nicht andere Einrichtungen
zustandig sind,

- die Vorbereitung des Landesgesundheitsberichtes
nach § 25.

Viertes Kapitel
Eingriffsbefugnisse, Beschrankungen von Rech-
ten

8§28
Befugnisse und Pflichten

(1)Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauf-
tragten Personen sind zur Durchfilhrung der Uber-
wachungsaufgaben nach § 8 17 und 18 berechtigt,
1. wahrend der Ublichen Betriebs- und Geschéfts-
zeiten die zu Uberwachenden Grundstiicke, Raume,
Anlagen und Einrichtungen zu betreten und dort
Besichtigungen, Prifungen und Untersuchungen
vorzunehmen,

2. zur Verhitung und Abwehr drohender Gefah-
ren fir die Gesundheit der Bevdlkerung die in
Nummer 1 genannten Grundstlicke und Raume,
Anlagen und Einrichtungen sowie die damit ver-
bundenen Wohnrdume auch auRRerhalb der dort
genannten Zeiten zu betreten und einschliefdlich
der dort befindlichen Gegensténde zu untersuchen,
3. Proben zum Zwecke der Untersuchung zu for-
dern oder zu entnehmen und, soweit erforderlich,
die entsprechenden Blicher oder sonstige Unterla
gen einzusehen und daraus Ablichtungen zu ferti



gen.
(2) Personen, die zur Durchfilhrung der Uberwa-
chung Ausklnfte geben kdnnen, sind verpflichtet,
auf Verlangen die erforderlichen Auskinfte zu
erteilen und die erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen.

(3) Der Betriebsinhaber, sein Vertreter, sein Beauf-
tragter oder der Inhaber der tatséch lichen Gewalt
sind verpflichtet, die Amtshandlungen nach Absatz
1 zu dulden sowie die in Absatz 1 Nummern 1 und
2 genannten Grundstticke und Raume, Anlagen und
Einrichtungen zuganglich zu machen. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit einge-
schrankt.

(4) Werden bei der Uberwachung nach 8§ 17 und
18 Tatsachen festgestellt, die ein Eingreifen erfor-
derlich machen, veranlald die untere Gesundheits-
behotrde die notwendigen Mal3nahmen, sofern nicht
andere Verwaltungsbehdrden zustdndig sind. Bel
Gefahr ist die untere Gesundheitsbehdrde ver-
pflichtet, selbst die erforderlichen Mal3nahmen zu
treffen.

(5) Uberwachungsmal3nahmen zur Verhiitung -
bertragbarer Krankheiten nach dem Bundes-
Seuchengesetz bleiben unberiihrt.

(6) Die Kreise und kreisfreien Stadte kénnen for
Kontroll- und Uberwachungstétig keiten nach die-
sem Gesetz in einer Satzung kostendeckende Ge-
bihren bestimmen. 88 3 bis 6 des Gebllhrengeset-
zes vom 23. November 1971 (GV.NW. S. 354),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. Méarz 1985
(GV.NW. S. 256), finden Anwendung.

8§29

Erméchtigungen
(1) Das fur Gesundheitswesen zustéandige Ministe-
rium wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit dem Justizministerium und dem
Innenministerium der unteren Gesundheitsbehérde
weitere gerichtsarztliche Tétigkeiten zu Ubertragen.
(2) Das fur das Gesundheitswesen zusténdige Mi-
nisterium erldlt im Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium Vorschriften tber die Beféhigung der
Berufe nach § 22 durch Rechtsverordnung.
Dabei sind insbesondere zu regeln:
1. die Voraussetzungen fur die Zulassung zur und
die Anrechnung von foérderlichen Zeiten auf die
Qualifikation,
2. das Ziel, der Inhalt, die Dauer und die Ausges-
taltung der Qualifikation sowie die Beurteilung der
L eistungen wahrend der Qualifikation,
3. die Art und die Zahl der Prifungsleistungen,

das Prifungsverfahren einschliefllich der Festle-
gung des Prifungsergebnisses unter Berticksichti-
gung der Leistungen wéhrend der Qualifikation
und der Bildung des Prifungsausschusses,

4. die Wiederholung von Prifungsleistungen.

(3) Das fur das Gesundheitswesen zustandige Mi-
nisterium erlé’t im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium eine Gebihrenordnung fir Leis
tungen der Hebammen aul3erhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung.

(4) Das fur das Gesundheitswesen zusténdige Mi-
nisterium kann im Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium durch Rechtsverordnung das Néhere
zum Inhalt und Verfahren der Kommunaen Ge-
sundheitsberichterstattung nach 8 21 regeln.

(5) Das fur das Gesundheitswesen zusténdige Mi-
nisterium kann im Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium ab 1. Januar 1999 durch Rechtsverord-
nung das Nahere zur Zusammensetzung, zum Ver-
fahren bel Verabschiedung und Umsetzung von
Empfehlungen der Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz nach 8§ 24 regeln.

§30

Uberprifung der Auswirkungen dieses Gesetzes
Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach
einem Erfahrungszeitraum von funf Jahren durch
die Landesregierung unter Mitwirkung der Spitzen-
verbande der Kommunen Uberprift. Die Landesre-
gierung unterrichtet den Landtag danach Uber das
Ergebnis der Uberpriifung, insbesondere tiber die
Handlungsmdglichkeiten der Behérden und Ein-
richtungen des Offentlichen Gesundheitsdienstes
und die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes
auf die Kreise und kreisfreien Stédte als Trager des
Offentlichen Gesundheitsdienstes.

§31
Aufhebung von Vorschriften

(1) Folgende Vorschriften werden aufgehoben:
1. . Das Gesetz Uber die Vereinheitlichung des
Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 (RGBI. 1 S.
531), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 6. Okto-
ber 1987 (GV. NW. S. 342),
2. die Erste Durchfiihrungsverordnung zum Ge-
setz Uber die Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens vom 6. Februar 1935(RGS.NW.S. 3), ge-
andert durch Verordnung vom 18. Juli 1986 (GV.
NW. S. 575);
3. . die Zweite Durchfiihrungsverordnung zum
Gesetz Uber die Vereinheitlichung des Gesund-
heitswesens (Dienstordnung - Allgemeiner Teil)
vom 22. Februar 1935 (RGS.NW.S.5), gedndert



durch Verordnung vom 18. Mai 1982 (GV. NW. S.
250),

4. die Dritte Durchfihrungsverordnung zum Ge-
setz Uber die Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens (Dienstordnung fur die Gesundheitsamter -
Besonderer Teil) vom 30. Méaz 1935
(RGS.NW.S.7).

(2) DieKreise und kreisfreien Stédte konnen fir die
untere Gesundheitsbehdrde die Bezeichnung "Ge-
sundheitsamt” weiterhin fihren.

Das Gesetz tritt am 1 . Januar 1998 in Kraft.
Dusseldorf, den 25. November 1997

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

L.S. Der Ministerprasident

Johannes Rau

Der Innenminister

Franz-Josef Kniola

Quéle
Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Nord-
rhein-Westfalen, Nr. 58 vom 17.12.1997
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zur Verfigung gestellt



	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst �
	vom 25. November 1997
	Inhaltsverzeichnis
	Zweites Kapitel
	
	Fünfter Abschnitt


	Fachkräfte und medizinische Leitung
	Drittes Kapitel

	Viertes Kapitel


